
 

 

 

Parlamentarischer Vorstoss wird durch System eingesetzt 

 
Geschäftstyp: Motion 

Titel: Annahme der Integration 

Urheber/in: Tania Cucè 

Zuständig: Sprecher/in bei Fraktionsvorstoss, Kommissionspräsidium bei 
Kommissionsvorstoss, sonst leer lassen 

Mitunterzeichnet von: Wird durch LKA ergänzt 

Eingereicht am: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.  

Dringlichkeit: Bitte wählen Sie ein Element aus… 

 

 

Das Bürgerrechtsgesetz Baselland beschreibt in §9, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit 
eine Person als integriert gilt und somit die Integrationsvoraussetzungen für die ordentliche Einbür-
gerung erfüllt. Für Bewerber:innen, die in der Schweiz die gesamte obligatorische Schulzeit in 
deutscher Sprache absolviert haben, gilt gemäss §10 Abs. 2 lit. b. BüG BL der Nachweis der 
sprachlichen Anforderung als erbracht und es muss kein Sprachkompetenznachweis eingereicht 
werden. Bewerber:innen, die ihre gesamte obligatorische Schulzeit in der Schweiz verbracht ha-
ben besitzen aber nicht nur die gleichen sprachlichen Kompetenzen wie Schulabsolvent:innen mit 
Schweizer Bürgerrecht, sondern auch die gleichen schulisch erlernten geografischen, historischen, 
politischen und gesellschaftlichen Kompetenzen. Auch kann bei Bewerber:innen, die die gesamte 
Schulzeit in der Schweiz absolviert haben, davon ausgegangen werden, dass sie mit den regiona-
len, kantonalen und kommunalen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen durch den Schul-
besuch ebenso vertraut sind, wie Schweizer Bürger:innen.  

Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass Personen, die in der Schweiz die obligatorische Schule ab-
solviert haben, unabhängig ihrer Nationalität das gleiche erlernt haben. Dass nun Bewerber:innen, 
die die obligatorische Schule in der Schweiz absolviert haben dieses Wissen nochmals nachwei-
sen müssen, stellt eine Belastung für die Bewerber:innen und einen grossen administrativen (al-
lenfalls auch kostenintensiven) Aufwand dar.  

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Bürgerrechtsgesetz dahingehend anzupassen, dass 
– analog den sprachlichen Anforderungen – bei Bewerber:innen, die die obligatorische 
Schulzeit in der Schweiz absolviert haben, der Nachweis der Integration gemäss §9 Abs. 1 
lit. b. und c. als erbracht erachtet wird. 

 

Liestal, Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. 

Unterschrift:    



 

LRV wird durch System eingesetzt, Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
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Einreichen der persönlichen Vorstösse: 

– Ein Vorstoss gilt als eingereicht, wenn er datiert und handschriftlich unterzeichnet in Papierform 
abgegeben wird (bis 15 Min. nach dem Beginn der Landratssitzung). - 

– Bitte schicken Sie den Vorstoss zudem als Word-Datei per E-Mail an landeskanzlei@bl.ch 
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